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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

JN §87

JN §99 Abs3

Rechtssatz

Der Gerichtsstand nach § 87 Abs 1 JN setzt - ebenso wie der nach § 99 Abs 3 JN - nicht voraus, daß der Beklagte seinen

allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
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